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Mehr Informationen unter:
www.niedersachsen.de/coronavirusDownload verschiedener Muster für 3G, 2G und 2Gplus

Sie brauchen Hinweisschilder
für Ihren Eingangsbereich?

Weitere Varianten finden Sie online:

https://www.niedersachsen.de/download/174801










Niedersächsische Corona-Verordnung - kompakt 

im Sinne der Verordnung ist:

Person mit Nachweis der vollständigen Schutzimpfung - dies ist der Fall, wenn seit der 
Zweitimpfung (Johnson & Johnson nur Einmal-Impfung) 14 Tage vergangen sind. Für 
Genesene gilt dies bereits sofort und nach einer Impfung.

im Sinne der Verordnung ist:

Person mit Genesenen-Nachweis, d.h. positiver PCR-Test, der mindestens 28 Tage 
und maximal 6 Monate zurückliegt.

Als Getestet gilt eine Person mit nachstehendem Nachweis:

- PoC-Antigen-Schnelltest maximal 24 Stunden gültig
- Selbsttest unter Aufsicht maximal 24 Stunden gültig
- PCR-Test maximal 48 Stunden gültig

Zutritt oder Inanspruchnahme von Leistungen 
nur unter folgenden Bedingungen möglich: 

Geimpft

Genesen

Getestet

3G-Regel
G G G

Stand: 24. November 2021 - Mehr Informationen sowie Antworten auf Ihre Fragen: www.niedersachsen.de/coronavirus

Die generelle Testpflicht bei Anwendung der 3G-Regel gilt 
(bis 31.12.2021) nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 

































Niedersächsische Corona-Verordnung - kompakt 

Generelle Regeln

1,5 m

möglichst 

Abstand

LüftenHygiene

Maske
(in Innenräumen)

Stand: 24. November 2021 - Mehr Informationen sowie Antworten auf Ihre Fragen: www.niedersachsen.de/coronavirus

Gilt bereits 
ohne Warnstufe

ab Warnstufe 2 
überwiegend nur noch FFP2


